
Richter in Uniform
Seit 180 Jahren leistet sich die Schweiz eine Militärjustiz: in 
Kriegs- wie in Friedenszeiten und manchmal sogar auf Zivili-
sten ausgeweitet. OA schon wurde ihre b–schapung gefordert-
 k doch heute steht die Militärjustiz Runüto Uechtsstaatlichüeit 
ver–l,pend gut da.
Von Brigitte Hürlimann, 09.04.2019

Der Gerichtsschreiber verliest die Anklageschrift: Divisionsgericht der Schweizer Armee am 
11. Mai im Kriegsjahr 1944 in Bern. Walter Studer/Photopress-Archiv/Keystone

F,nf Iniformierte sitzen vorn auf dem UichterRodestB  deüoriert  mit 
den Ensignien unserer brmee. Sie ha–en den altehrw,rdigen Saal des 
bRRellationsgerichts in Geschlag genommenB zusammen mit ihrer ?ntou-
rageB alle im MilitärgewandB doch sie sind nur Wäste hierB FremdlingeB ?in-
gemietete k ihr bufmarsch wird mit verwundertenB auch irritierten Glicüen 
zur Kenntnis genommen. So viele Iniformen an einem zivilen WerichtN Est 
etwas RassiertN

?s ist üein Krieg ausge–rochen. ?s gi–t üeine Staatsürise. buf den Stras-
sen herrscht Uuhe und Ordnung. Peder ha–en hiesige Oöziere die Ue-
gierung gest,rzt und die Macht an sich gerissenB noch wurde die Schweiz 
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vom ausländischen Feind oüüuRiert. DeinB die Träsenz des Militärs auf der 
Uichter–anü marüiert einen guteidgenLssischen GrauchB eine EnstitutionB 
die schon so manchen bngrip a–gewehrt hatB von Freund und Feind. Hie 
sich seit 180 Jahren hartnäcüig hältB der anhaltenden Kritiü zum ;rotz. bm 
bRRellationsgericht des Kantons Gasel-Stadt tagt grad die schweizerische 
Militärjustiz.

b–er was ist dasB eine MilitärjustizN

Feigheit vor dem Feind
Her Gegrip ist ungl,cülich gewähltB irref,hrend garB riecht er doch verdäch-
tig nach Sonderjustiz oder e–en: nach MilitärdiütaturB busnahmezustandB 
nach bntidemoüratie. buf jeden Fall vereint er zwei HingeB die eigentlich 
nichts miteinander zu tun ha–en solltenB üLnnte man meinen. Dicht in ei-
nem langjährig erRro–tenB rechtsstaatlich vor–ildlichen Staatsge–ilde wie 
der Schweiz. Ind doch leistet sich just unser !and eine Taralleljustiz in 
der StrafrechtssRhäre. Pill heissen: Per als Zivilist mordetB stiehltB ver-
gewaltigtB –etr,gt oder zu schnell buto fährtB der landet vor einem zivilen 
StrafgerichtB wird nach den Uegeln der zivilen StrafRrozessordnung und des 
Strafgesetz–uches a–geurteilt k oder freigesRrochen.

Per hingegen im Militärdienst mordetB stiehltB vergewaltigtB –etr,gtB seine 
HienstR3ichten missachtetB ohne Gewilligung fremde SLldnerdienste lei-
stetB Material verschleudertB sich gegen,–er dem Feind feige –enimmt oder 
zu schnell buto fährtB der landet vor dem Militärgericht. 6ier gelten die Ue-
geln der MilitärstrafRrozessordnung und des Militärstrafgesetzesx !etzteres 
zeichnet sich dadurch ausB dass es auch militärsRezi(sche Heliüte enthältB 
die den zivilen Uechtsunterworfenen ersRart –lei–enB zum Wl,cü) F,r Feig-
heit vor dem Feind droht als 6Lchststrafe eine le–enslängliche Freiheits-
strafe. Zu den k hLchst umstrittenen k SRezialitäten der hiesigen Militär-
justiz gehLrt auch deren Runütuelle busweitung auf ZivilRersonenB doch 
dazu sRäter mehr.

Es droht eine unbedingte Freiheitsstrafe
Kehren wir vorerst zur,cü nach GaselB ans bRRellationsgerichtB wo vor ge-
schlossener Saalt,r ein nervLser bngeülagter auf und a– tigert. ?r ist «»-
 Jahre altB ein ehemaliger SoldatB der inzwischen altershal–er aus der brmee 
ausgeschlossen wurdeB was ihm nicht allzu viel Kummer –ereiten d,rAe. 
;hema des Trozesses ist mehrfache Hienstverweigerung. ?s geht um vielB 
droht dem ?y-Soldaten doch eine un–edingte Freiheitsstrafe. Hiese m,sste 
er ,–rigens in einem ganz normalen Wefängnis a–sitzenB denn das Schwei-
zer Militär verf,gt weder ,–er eigene Werichtssäle noch ,–er eigene Knäste. 
Ind auch die UichterinnenB die UichterB die buditoren Äalso die bnülägerVB 
die IntersuchungsrichterB die Pei–el oder die Werichtsschrei–erinnen sind 
2nurÜ im MilizsCstem tätigB ha–en im zivilen !e–en meist ganz andere Ge-
rufe. bls Mitglied der Militärjustiz schl,Rfen sie in die Iniform mit einem 
Justitia-b–zeichen am 5rmel und damit in eine neue Uollex eine ,–eraus 
deliüateB ansRruchsvolleB mit folgenreichen ?ntscheidungsüomRetenzen.

Major Kenad Melunovic, Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Strafrecht in Aarau 
und Zürich, Auditor: «Die Militärjustiz ist eine sinnvolle und wichtige schweize-
rische Fachjustiz. Im zivilen Berufsleben verteidige ich Beschuldigte, im Mili-
tärdienst vertrete ich die Anklage. Das ist kein Spagat, das sind die zwei Seiten 
der gleichen Medaille. Im Zentrum stehen das Funktionieren des Rechtsstaats 
und die Fairness des Strafverfahrens. Ich diene dem Rechtsstaat, und zwar 
in beiden Rollen. Es geht um die Wahrheitssuche, die materielle und die 
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prozessuale, vor allem aber geht es um ‹checks and balances›. Dies ist die 
Kernaufgabe einer wirkungsvollen Verteidigung, das sehe ich auch als Auditor 
so.»

Mutterseelenallein am kleinen Tisch
Her Werichtswei–el Lpnet die ;,r. Her Trozess –eginnt. Hie Gesetzung ist 
rein männlichx nichts IngewLhnlichesB was militärische bngelegenheiten 
–etri4. buf den hinteren Gänüen nehmen zwei ÄzivileV Zuschauer TlatzB 
der ÄzivileV 9erteidiger und der buditor –reiten ihre Interlagen auf glei-
cher 6LheB jedoch mit ge–,hrendem b–stand aus. Zwischen ihnen und 
dem UichterRodest muss sich der bngeülagte an ein üleinesB frei stehen-
des ;ischchen setzenB mutterseelenalleinB in der Mitte des Uaums. Glicüt 
er hochB sieht er in f,nf WesichterB die ihn aufmerüsam musternB jedes ner-
vLse Glinzeln registrieren. WerichtsRräsident O–erst !ienhard MeCer macht 
ihn auf sein bussageverweigerungsrecht aufmerüsam k und erwähnt dann 
rasch die drei einschlägigen 9orstrafen.

Hreimal schonB üonstatiert der WerichtsRräsident stirnrunzelndB ha–e sich 
der Mann vor dem Militärgericht verantworten m,ssenB dreimal sei er we-
gen Hienstversäumnissen –estraA wordenB und jedes Mal sei es darum ge-
gangenB dass er aus –eru3ichen oder (nanziellen Wr,nden den Militär-
dienst nicht angetreten ha–e. bll die –isherigen 9erfahren hätten ihn open-
sichtlich nicht –eeindrucüt. Ind heute verlangt buditor Fachoözier Flo-
rian PeishauRt eine Gestrafung wegen Hienstverweigerung k nicht –loss 
wegen 9ersäumnissen.

Kein Militärgegner, nur anderweitig beschäAigt
;atsächlich geht es –ei den j,ngsten 9orw,rfen erneut um das Wleiche. Her 
9ersicherungs–erater r,cüte zweimal trotz Marsch–efehlen nicht in den 
Piederholungsüurs ein und foutierte sich zweimal um die Dachschiess-
R3ichtx und diesB o–wohl er sich noch in der Tro–ezeit der j,ngstenB –e-
dingt ausgesRrochenen Strafe –efand. Her Mann –estreitet dies alles nichtB 
–eschrei–t a–er vor den Uichtern wortreich sein damaliges Malaise. ?r hat-
te eine Zeit lang eine eigene FirmaB die nicht rentierteB er war ,–erfordertB 
schon –ald ,–erschuldet und Lpnete irgendwann die Griefe nicht mehr: 
2Ech ha–e nur noch an meinen Geruf und an meine Firma gedachtB das Mi-
litär ging an mir vor–eiB ich war RsCchisch vLllig a–sor–iert.Ü
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Der Grossrichter verliest das Urteil ... Walter Studer/Photo-
press-Archiv/Keystone

... der Angeklagte hört zu, sein Gesicht ist unkenntlich gemacht 
(beide  Aufnahmen vom 11. Mai 1944 in Bern). Walter Studer/Pho-
topress-Archiv/Keystone

Her «»-Jährige –eteuertB alles andere als ein Militärgegner zu sein. ?r ist 
Mitglied der freiwilligen FeuerwehrB und er legt Pert auf dieses ?ngage-
mentB will er doch zeigenB wie sehr er sich um das Pohl der WemeinschaA 
–em,ht und üeinen bufwand scheutB wenn es um die Feuerwehr geht. Mit 
seinen busf,hrungen –ewirüt er allerdings das WegenteilB auch vor dem 
bRRellationsgericht. KoRfsch,tteln auf dem UichterRodest. Pie nur ist es 
mLglichB fragen ihn die UichterB dass der ?insatz f,r die Feuerwehr auch 
in den grLssten –eru3ichen und (nanziellen ;ur–ulenzen geleistet wurdeB 
–loss der Militärdienst nichtN

Pir hingegen fragen uns: Parum nur (ndet dieser zweitinstanzliche Tro-
zess in Gasel stattN Her Mann le–t im Kanton Z,richB der erstinstanzliche 
Trozess wurde im Januar 7018 im schwCzerischen !achen durchgef,hrt k 
wozu diese ;our de SuisseN

Sufgeteilt nach pLrachregionen
Hie bntwort heisstB militärisch ünaRR: neue Organisationsstruütur. In-
ser reum,tiger 9ersicherungs–erater und dienstunwilliger Soldat gehLrt zu 
den ersten bngeülagtenB die nach den Uegeln einer üomRlett neuen Orga-
nisation –eurteilt wurden. Seit dem 1. Januar 7018 ist die hiesige Militärju-
stiz in drei Kreise eingeteiltB und zwar entlang der SRrachregionen: deutschB 
franzLsischB italienisch. Hie Militärgerichte 1B 7 und « entscheiden als erste 
EnstanzB die bRRellationsgerichte 1B 7 und « als zweiteB und an dritter und 
letzter Stelle üommt das Militärüassationsgerichtx eine brt Gundesgericht 
in militärischen bngelegenheiten. buch die Intersuchungsrichter und die 
buditorinnen werden auf die drei Kreise –eziehungsweise auf die SRrach-
regionen aufgeteilt.

So musste sich ?nde Fe–ruar –eisRielsweise jener ;essiner PachtmeisterB 
der in SCrien f,r eine christliche Miliz gegen die ;errororganisation ES ge-
üämRA hatteB erstinstanzlich in Gellinzona vor dem ;ri–unale militare-
 « verantworten k das sich f,r diesen Trozess in die Uäumlichüeiten des 
Gundesstrafgerichts eingemietet hatte. ?s sRrach den Mann wegen des 
Hienstes in einer fremden brmee schuldig und verhängte eine –edingte 
Weldstrafe.
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Hie drei Werichtsüreise werden von drei geschäAsleitenden Träsidenten 
gef,hrtB welche die anstehenden Fälle den ihnen unterstellten Werichts-
Rräsidenten zuteilen. Hiese wiederum ü,mmern sich um die Uäumlich-
üeitenB mieten also Werichtssäle f,r die Rrovisorisch festgelegten Trozess-
termine. Hie Edee ist esB im ganzen !and MilitärRrozesse a–zuhalten. Ind 
wenn irgendwie mLglich den bngeülagten allzu lange bnfahrtswege zu er-
sRaren.

Oberst Gian Moeri, Rechtsanwalt in Zürich, geschäftsleitender Präsident des 
Militärgerichts 2: «Im zivilen Beruf bin ich vor allem in den Bereichen Strafrecht 
und Arbeitsrecht tätig, als Rechtsanwalt und Verteidiger. In der Militärjustiz 
habe ich sämtliche Stationen durchlaufen: vom Gerichtsschreiber zum Un-
tersuchungsrichter, vom Auditor zum Richter und Gerichtspräsidenten, meiner 
heutigen Funktion. Untersuchungsrichter zu sein, war am spannendsten, Audi-
tor am kniffligsten – und Richter zu sein ist die verantwortungsvollste Aufgabe. 
Wer sich vor der Militärjustiz verantworten muss, hat den Vorteil, dass ihm 
immer ein unentgeltlicher Anwalt zur Seite gestellt wird; anders als in der zivilen 
Strafjustiz.»

Einer schmeisst den Haden
’–er der ganzen Organisation wacht das O–erauditorat mit Sitz in Gern. 
Her O–erauditor ist der hLchste êhef der Militärjustiz und schmeisst sozu-
sagen den !adenB eine vergleich–are Funütion gi–t es in der zivilen Straf-
justiz nicht. Her O–erauditor darf den Strafverfolgern und Uichterinnen 
allerdings nicht reinredenB er hat nur wenige Rrozessuale UechteB vor al-
lem administrative bufga–en k und er ü,mmert sich um die bus–ildung 
2seinerÜ !eute. Per in die Militärjustiz eingeteilt werden willB stellt sein 
Wesuch ans O–erauditorat und wird von dort wieder aus dem Hienst ent-
lassen. Her O–erauditor 2,–erwacht die ordnungsgemässe b–wicülung der 
Militärstrafverfahren in organisatorischer 6insicht und üann dar,–er bn-
ordnungen trepenÜB so die einschlägige Uegel in der 9erordnung ,–er die 
Militärjustiz.

Seit gut drei Jahren heisst der O–erauditor Stefan Flachsmann. Her àÖ-jäh-
rige Rromovierte Jurist aus Z,rich –eüleidet den Uang eines GrigadiersB war 
zuvor Uechtsanwalt und 9erteidiger und lehrt seit 1ééé Militärstrafrecht 
und -Rrozessrecht an der Ini Z,richx er ist sozusagen auch die Dummer 
eins in der hiesigen Militärstrafrechtslehre. F,r WesRräche mit Medien-
vertretern steht der O–erauditor Rartout nicht zur 9erf,gung k üein Pun-
derB üennt man ihn ausserhal– militärischer Kreise üaum. Fragen d,rfen 
nur der Kommuniüationsa–teilung zugestellt werdenB bntworten trepen 
schriAlich ein.

Oerr Bberauditor jrigadier ptefan Flachsmann, wie steht es mit den 
Frauen in der Militärzusti?U
6eute sind 18 Frauen in der Militärjustiz eingeteilt. Gei einem Stand von 
Ö00 eingeteilten MilitärjustizangehLrigen ergi–t dies einen Frauenanteil 
von ÖBà Trozent. Zum 9ergleich: En der brmee –eträgt der Frauenanteil et-
was weniger als 1 Trozent ÄStand 701 V. Her Frauenanteil in der Militärjustiz 
hat während der letzten zehn Jahre in allen Funütionen und auf allen Stufen 
deutlich zugenommen.

Wnd was kostet die Militärzusti?U
Hie Kosten f,r die von der Militärjustiz gef,hrten 9erfahren –etrugen 7018 
rund 1BÖ Millionen Franüen. Has sind die Trozessüosten inülusive bnwalts-
üostenB SoldB 9erR3egungB InterüunAB bus–ildungs- und GefLrderungs-
üursen etc. Hie Staatsrechnung wies f,r das O–erauditorat Kosten von rund 
« Millionen Franüen f,r 701  aus.
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Gelche ürInde sLrechen Vhrer Meinung nach fIr die jeibehaltung der 
Militärzusti?U
Hie bngehLrigen der Militärjustiz verf,gen ,–er ein sRezi(sches Fachwis-
senx die busgangslage ist vergleich–ar mit den zivilen Fachgerichten. Hie 
Militärjustiz –ietet zudem einige verfahrensmässige 9orteileB welche die zi-
vile Stra ustiz aufgrund der von ihr geforderten Massendeliütstauglichüeit 
nicht hat. Hiese Rrozessualen 9orteile zugunsten der bngeülagten werden 
auch als 2KomRensation f,r die Zwangssituation der bngehLrigen der br-
meeÜ interRretiert. Sie –ege–en sich im Militärdienst in ?rf,llung einer ge-
setzlichen T3icht oA unfreiwillig in SituationenB in denen ein erhLhtes Ui-
siüo –estehtB in Kon3iüt mit dem Wesetz zu geraten. Zum GeisRiel im Im-
gang mit Papen und Munition. Hie Militärjustiz ist auch eine eöziente und 
vergleichsweise g,nstige Justiz.

Pas a–er hat die Militärjustiz mit den zivilen Fachgerichten zu tunN

Zon KumLel ?u KumLel
Stefan Flachsmann vergleicht die Militärjustiz mit den 6andelsgerichten 
oder den br–eits- und Mietgerichten. bll diese Enstanzen ha–en gemein-
samB dass sie mit Fachrichtern ar–eitenB die ihrer Fachüenntnisse wegen auf 
dem UichterRodest sitzen und nicht un–edingt Juristen sein m,ssen. Hie 
Militärgerichte funütionieren nach dem gleichen TrinziR. Heren Fachrich-
terinnen und -richter sollen danü der militärischen ?rfahrung die 9orfälle 
mit–eurteilen üLnnen. Hie WerichtsRräsidenten und die Werichtsschrei–er 
sind immer Juristen. Gei den zivilen Fachgerichten ist der SRruchüLr-
Rer Raritätisch zusammengesetztB er –esteht –eisRielsweise aus br–eit-
nehmerinnen und br–eitge–ernB aus 9ermieterinnen und Mietern. Geim 
MilitärstrafRrozess wiederum wird darauf geachtetB dass sowohl Oöziere 
als auch Dichtoöziere auf der Uichter–anü Tlatz nehmenB Juristinnen und 
Dichtjuristen.
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Ein Präsident (Mitte) und vier Richter entscheiden über die angeklagten Militärangehörigen (3. Februar 2017 in Yver-
don-les-Bains). Jean-Christophe Bott/Keystone

6inter vorgehaltener 6and wird ,–rigens erzähltB dass die Dichtoöziere Lf-
ter strenger ,–er die Intaten ihrer Kameraden entscheiden als die Oözie-
re.

Sowohl in der zivilen als auch in der militärischen SRhäre –lei–t die 
Fachgerichts–arüeit umstritten k im zivilen Gereich –etri4 dies vor al-
lem die 6andelsgerichteB die es nur in ein Raar Kantonen gi–t: in Z,-
richB GernB St. Wallen und bargau. bm 6andelsgericht urteilen 9ertre-
ter aus der 9ersicherungs–ranche als Fachrichter ,–er Streitereien in der 
9ersicherungs–rancheB Ganüangestellte ,–er Streit in der GanüenweltB 
Hetailhändler ,–er Hetailhändler und so weiter. Ind –eim Militärgericht 
entscheiden e–en MilitärangehLrige ,–er ihre Kameraden. 2Gei dieser 
Dähe –esteht die Wefahr einer KameraderieÜB sagt Jo !angB der 6istori-
üerB butor und ehemalige Dationalrat der Wr,nenB einer der –eüanntesten 
brmeegegner der Schweiz. 2Ech –in nicht gegen die MilitärjustizB weil ich 
eine Kuscheljustiz –ef,rworteB im Wegenteil. Ech verlange eine gerechte Ju-
stiz und –ef,rchteB dass diese nicht statt(ndetx weil die Militärrichter zu 
viel 9erständnis f,r die Situation ihrer Kameraden ha–en und weil die We-
fahr –estehtB dass unrechtmässige 6andlungen als Kavaliersdeliüt einge-
stuA werden.Ü

Ge(ndet sich die Militärjustiz unter Hauer–eschussN 

Nehn Sngri1e
Hie Fundamentalüritiü an der Militärjustiz reisst nicht a–. Gereits 1é1» ver-
langte die Sozialdemoüratische Tartei der Schweiz deren b–schapung. Her 
Souverän lehnte das Gegehren am «0. Januar 1é71 mit «é« 1à1 zu 1é8 »é» 
ÄmännlichenV Stimmen a– k trotz des Militäreinsatzes gegen das eigene 
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9olü im Dovem–er 1é18. Her damalige landesweite WeneralstreiüB in dem 
unter anderem das FrauenstimmrechtB eine bltersvorsorgeB eine brmee-
reform und die Ö8-Stunden-Poche gefordert wurdenB endete mit einem to-
ten Soldaten Äin Z,richV und drei toten Ihrenar–eitern Äin WrenchenV. Hie 
Militärjustiz leitete danach ,–er «à00 9erfahren ein und sRrach ünaRR 1à0-
 9erurteilungen aus. Gesonders hart k mit Wefängnisstrafen k wurden die 
Streiüf,hrer angeRacüt.

Seither wurde immer wieder die totale b–schapung der Militärjustiz oder 
zumindest eine ?inschränüung ihrer Gefugnisse gefordert. Her Z,rcher 
ST-StänderatB StrafrechtsRrofessorB O–erstleutnant und Sta–smitar–eiter 
im O–erauditorat Haniel Jositsch zählt neun b–schapungsversuche innert 
zwanzig Jahren. IndB was –emerüenswert ist: ?s handelt sich teilweise um 
friendly re. Pir sind –ei unserer Uecherche auf zehn bngripe gestossen:

k 9ovember 8:0:5 ST-Dationalrat Jean SRielmann verlangt die bu e-
–ung der Militärjustiz in Friedenszeiten.

k 9ovember 8::D5 Hie br–eitsgruRRe brmeereform unter der !eitung von 
Ständerat Otto Schoch emR(ehltB die Militärgerichte seien durch zivile 
üantonale Werichte zu ersetzen.

k Mär? 8::25 FHT-Ständerat Otto Schoch verlangt die bu e–ung des Mi-
litärstrafgesetzes.

k 4e?ember 8::25 ST-Dationalrätin Francine JeanRr tre verlangt die b–-
schapung der Militärjustiz.

k Bktober 6DD75 Jo !angB Dationalrat der Wr,nen FraütionB verlangt die 
b–schapung der Militärjustiz. 

k Mai 6DD25 Tarlamentarische Enitiative von Jo !ang zur b–schapung der 
Militärjustiz.

k Mai 6DDJ5 Uudolf 6äni verlangt mittels Tetition die b–schapung der 
Militärjustiz und des scharfen brrests als HisziRlinarstrafe.

k Mär? 6DD 5 Jo !angB Dationalrat der Wr,nen FraütionB verlangtB dass die 
Militärjustiz nicht mehr f,r ZivilRersonen zuständig ist. 

k Mai 6DD05 Hie Kommission f,r Uechtsfragen des Ständerats verlangt 
vom GundesratB es sei zu Rr,fenB o– sämtliche oder einzelne bufga-
–en der Militärjustiz an die zivilen Justiz–ehLrden ,–ertragen werden 
üLnnten. 

k 4e?ember 6DD:5 ST-Dationalrat 6ans Pidmer verlangt die b–schapung 
der Militärjustiz.

Caroline Engel, Fachanwältin SAV Strafrecht in Bülach: «Ich bin seit vier Jahren 
auch als Verteidigerin in der Militärjustiz tätig und schätze hier das Unmit-
telbarkeitsprinzip an den Gerichten: wenn vor Schranken sämtliche Beweise 
von allen Parteien erhoben werden müssen. Der Militärstrafprozess ist für die 
Angeklagten vorteilhafter ausgestaltet als der zivile Strafprozess. Und die Un-
abhängigkeit der Militärjustiz würde ich nie infrage stellen. Sonst könnte man 
bei den zivilen Prozessen auch jedes Mal den Parteienproporz thematisieren.»

Neiten der Sufruhr
Inser 9erurteilter üann zufrieden sein mit der Militärjustiz.  ?r wird 
zwar auch von der zweiten Enstanz wegen mehrfacher Militärdienst-
verweigerung schuldig gesRrochen und nichtB wie erho4B –loss wegen 
Hienstversäumnissen. Has f,n LR(ge Uichtergremium sieht jedoch von 
einer un–edingten Freiheitsstrafe a– und sRricht stattdessen eine un–e-
dingte Weldstrafe aus: »0 ;age  80 Franüenx ungefähr soB wie es 9erteidiger 
Marüus Steiner mit 9erve gefordert hatte.

REPUBLIK 8 / 13



Die Polizei hilft: Am Bellevue in Zürich wird ein Militärdienstverweigerer verhaftet (3. August 1964). Hans Krebs/Photopress-Ar-
chiv/Keystone

WerichtsRräsident O–erst MeCer erülärt dem bngeülagtenB es liege –ei ihm 
eine 9erweigerungsa–sicht vorB denn er ha–e die ?rf,llung der Hienst-
R3icht von seiner –eru3ichen Situation a–hängig gemacht. Has gehe nicht. 
Emmerhin verzichtet der Uichter daraufB das 9erhalten des bngeülagten als 
2hochegoistischÜ a–zuüanzelnB wie es buditor Fachoözier Florian Peis-
hauRt in seinem TlädoCer noch tat k der vor dem bRRellationsgericht auf 
einer un–edingten Freiheitsstrafe –estanden hatte und damit nicht durch-
drang.

Mit zufriedenem Wesicht verlässt der 9erurteilte den Saal und das We–äudeB 
verschwindet im Wewimmel der Gasler bltstadt. Kaum jemand hat von sei-
nem Trozess Kenntnis genommen k üeine Solidaritätsüundge–ungen auf 
der StrasseB üeine ;ransRarenteB HemonstrationenB Flug–lätter oder Guh-
rufe im Werichtsge–äude. Pie ha–en sich die Zeiten geändert.

Gis 1éé» genossen MilitärstrafRrozesse gegen HienstverweigererB Hienst-
versäumer oder andere aufm,R(ge brmeeangehLrige grLsste bufmerü-
samüeit. Henn erst a– 1éé» ga– es hierzulande f,r jene HienstR3ichtigenB 
die aus Wewissensgr,nden nicht ins Militär eintreten oder fr,hzeitig aus-
treten wolltenB einen Zivildienst als ?rsatz f,r die MilitärR3icht. ;ausen-
de von jungen Männern wanderten hinter WitterB weil sie zu un–edingten 
Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Ind diesB o–wohl –ereits 1é»  ein To-
stulat ,–erwiesen wurdeB das die ?inf,hrung eines Zivildienstes verlangte. 
Ind o–wohl die Schweiz wegen der 9erurteilungen mehrfach vom ?uroRa-
rat und von bmnestC Enternational ger,gt worden war. 

Es geht um ein Menschenrecht
Hie Wenfer Dationalrätin !isa Mazzone ÄWr,neV hat das ;hema wieder aufs 
Rolitische ;a–lett geho–en. Em 6er–st letzten Jahres reichte sie eine Rar-
lamentarische Enitiative einB sie verlangt darin die Ueha–ilitierung jener 
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HienstverweigererB die zwischen 1é»8 Ähängiges TostulatV und 1éé» Ä?inf,h-
rung des ZivildienstesV verurteilt wurden. Mazzone geht von ,–er 17 000 
jungen Männern ausB allein in diesem Zeitraum. 9iele von ihnen seien 
disüriminiert wordenB sagt die TarlamentarierinB hätten Gerufsver–ote –e-
üommen oder ihre Stellen verloren. 2?s geht mir nicht darumB Weld f,r die 
damals 9erurteilten zu fordernB sondern eine bnerüennungÜB sagt die Wen-
fer Dationalrätin. 2Hoch weil derzeit wieder ,–er einen verschärAen Zugang 
zum Zivildienst disüutiert wirdB muss an die 9ergangenheit erinnert wer-
den k und daranB dass es um ein Menschenrecht geht. SRätestens a– 1é»  
war dies den Schweizer GehLrden ülarB dennoch wurden die 9erurteilungen 
fortgesetzt.Ü

Mazzones Gef,rchtungen ha–en sich –ewahrheitet. ?nde Fe–ruar hat der 
Gundesrat seine 9orschläge zur Uevision des Zivildienstgesetzes vorge-
stellt. ?r üonstatiert 26andlungs–edarfÜB weil sich seiner Meinung nach zu 
viele f,r den Zivildienst und gegen die brmee entscheiden. Hie Zahl der Zi-
vildienstler nimmt üontinuierlich zu und ist nach bnsicht des Gundesrats 
2zu hochÜ. ?in Horn im buge sind der !andesregierung vor allem jene bn-
wärterB die eine Ueürutenschule oder sogar eine Oöziersaus–ildung a–ge-
schlossen ha–en und sich im !aufe der Zeit f,r den Zivildienst entscheiden: 
?s –estehe üeine freie Pahl zwischen Militär- und ZivildienstB –etont der 
Gundesrat. Her Zivildienst sei f,r !eute mit Wewissensüon3iüten gedacht.

Das brauchen wir nicht mehr: Nach dem Nein des Bundesrates zur Einführung eines Zivildienstes deponieren Dienstverweigerer 
ihre Ausrüstung vor dem Zeughaus in Bern (19. März 1967). Joe Widmer/Photopress-Archiv/Keystone

Im den Zivildienst unattraütiver zu gestaltenB schlägt er acht Massnahmen 
vor. Inter anderem sollen die buslandeinsätze der 2ZivisÜ ü,nAig gestri-
chen werden. Hie Mindestzahl der zu leistenden ;age im Zivildienst und die 
Partefrist zwischen Wesuchseinreichung und Gewilligung werden erhLht. 
Her ?insatz muss zudem innerhal– einer engeren Frist statt(nden. Wut 
mLglichB dass auch ,–er diese 9orlage das Stimmvolü entscheiden wird k 
und gut mLglichB dass sich Jo !ang in den b–stimmungsüamRf einmischen 
wird.
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Sein ?ngagement f,r die ?inf,hrung des Zivildienstes hatte ihn ins Wefäng-
nis ge–racht.

Niviler Wngehorsam
Gei seiner ersten militärgerichtlichen 9erurteilung 1é à war Jo !ang noch 
Ueürut. Ehm wurde vorgeworfenB in einer Kasernenzeitung antimilitärische 
Enhalte ver–reitet –eziehungsweise zur 9erletzung militärischer Hienst-
R3ichten aufgerufen zu ha–en. 9erge–ens –erief sich der Ueürut vor Wericht 
auf seine Meinungsäusserungsfreiheit oder daraufB dass auch im Militär-
dienst die elementaren demoüratischen Uechte gelten wie etwa das UechtB 
InterschriAen zu sammelnB 9eranstaltungen und Hisüussionen zu organi-
sierenB Flug–lätter oder Zeitungen zu verteilen. Has Militärgericht liess sol-
cherlei ?inwände nicht gelten. Jo !ang wurde zu einer –edingten Freiheits-
strafe von vier Monaten verurteilt.

Fast zwanzig Jahre sRäterB 1ééÖB stand er erneut vor den Militärrichtern. 
Hienstverweigerung lautete dieses Mal die bnülage. 26altB haltÜB wirA 
!ang einB es sei ein büt des zivilen Ingehorsams gewesenB er ha–e den 
Piederholungsüurs einfach so lange verweigern wollenB –is der Zivildienst 
eingef,hrt sei: 2Pir mussten die Sache –eschleunigen und fandenB wir ge-
hen der !egalität einen Schritt voraus. Ech ha–e dem Kadi geschrie–enB dass 
ich einr,cüen werdeB so–ald es einen Zivildienst gi–t.Ü M,ssig zu erwäh-
nenB dass die Militärrichter üein 9erständnis f,r die bütion zeigten. Sie ver-
urteilten !ang zu einer un–edingten Freiheitsstrafe von Öà ;agen.

Ind wo steht die Militärjustiz heuteN

4as ZerteidigungsdeLartement brItet
Hie d,steren Zeiten der massenhaAen HienstverweigererRrozesse mit den 
un–edingten Freiheitsstrafen sind vor–ei. We–lie–en ist der Foüus auf die 
ZivilRersonenB eine üomRlette b–schapung der Militärjustiz steht derzeit 
nicht auf der Rolitischen bgenda.

En ?rf,llung des Tostulats der Kommission f,r Uechtsfragen des Stände-
rats hat der Gundesrat 7011 einen Gericht verLpentlichtB der zur 2’–ertra-
gung der bufga–en der Militärjustiz an die zivilen Justiz–ehLrdenÜ Stellung 
nimmt. ?ine bu e–ung der Militärjustiz –eantragt der Gundesrat nicht. bls 
sachgerechte !Lsung erscheint ihm jedochB einzelne bufga–en den zivilen 
Werichten zu ,–ertragen k und zwar in erster !inieB was die Geurteilung von 
Zivilisten –etri4.

Oerr Bberauditor jrigadier ptefan Flachsmann, was halten pie von der 
Vdee, dass Nivilisten den ?ivilen üerichten ?u unterstellen seienU
Zur Hisüussion steht derzeit eine ?rgänzung von brt. 71é Militärstrafgesetz 
mit einem dritten b–satz: 2Est eine ZivilRerson einer stra aren 6andlung 
nach diesem Wesetz –eschuldigtB so üann der Gundesrat deren Geurteilung 
der zivilen Strafgerichts–arüeit ,–ertragenB sofern üeine sachlichen Wr,n-
de f,r die Zuständigüeit der militärischen Strafgerichts–arüeit sRrechen.Ü 
Wegen eine solche Gestimmung sRrechen mehrere Wr,nde. ?s –esteht die 
WefahrB dass Rolitischer oder medialer Hrucü auf den Gundesrat ausge,–t 
wirdB vor allem –ei aufsehenerregenden 9erfahren. Ind der 9erzicht auf die 
’–ertragung des Falls an die zivile Justiz üLnnte regelmässig als 9ersuch 
gewertet werdenB es gä–e etwas zu vertuschen. bn einer Zuständigüeits-
regelung  la carte gi–t es auch verfassungsrechtliche Zweifel. Starü –e-
zweifelt werden muss die Traütiüa–ilität. ?s üäme ausserdem zu Uechts-
unsicherheit und zu 9erzLgerungen.
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Has schon reichlich angejahrte WeschäA ist im 9erteidigungsdeRartement 
noch immer hängigx oderB wie es MediensRrecher !orenz Frischünecht aus-
dr,cütB es ist 2wieder aufgenommenÜ worden. Hie neue 9GS-êhe(nB 9iola 
bmherdB werde dem Gundesrat im !aufe des Jahres einen 9orschlag f,r das 
weitere 9orgehen unter–reitenB sagt Frischünecht.

Wrund zum Ju–elnN

4ie ubiläumsfeier
Pohl üaumB zumindest nicht f,r die Militärjustiz. Hiese hat hingegen letz-
ten SeRtem–er un–emerüt von der –reiten pentlichüeit ihren 180. We-
–urtstag gefeiert: an der Iniversität Z,richB in der bulaB an einem heissen 
SRätsommertagB mit Kapee und WiRfeliB einem StehlunchB einem bR ro am 
b–end und dazwischen mit vielenB vielen Ueferaten. blle sind sie geüom-
menB um mitzufeiernB fast alle in IniformB und fast nur Männer. Heüa-
nin Grigitte ;ag und Uegierungsrat Mario Fehr ,–er–rachten ihre Wruss-
–otschaAenB O–erauditor Stefan Flachsmann moderierte den bnlass und 
,–erreichte Z,rcher ;irggel k und vor allem der Geitrag von bus–ildungs-
oözier Major Stefan Maeder d,rAe die Festlaune marüant gesteigert ha–en.

Her  !uzerner  bssistenzRrofessor  f,r  Strafrecht  vergleicht  an  der 
Ju–iläumsveranstaltung die militärische Trozessordnung mit der zivilen 
StrafRrozessordnungx sozusagen mit der grossenB j,ngeren SchwesterB die 
am 1. Januar 7011 in KraA getreten ist und die –isherigen üantonalen 
StrafRrozessordnungen a–gelLst hat.

Maeders  Fazit:  Tunüto  Uechtsstaatlichüeit  üommt  die  militärische 
Trozessordnung deutlich –esser weg als die grosse Schwester. Hiese Rocht 
in erster !inie auf ?özienz und hat den ordentlichen StrafRrozess so ziem-
lich degradiert. Haf,r wurden die StaatsanwaltschaAen mit einer Macht-
f,lle ausgestattetB wie sie die militärische Ordnung nicht üennt. GeisRiele 
gefälligN

k Has a–geü,rzte 9erfahren. Has sind Heals hinter verschlossener ;,rB –ei 
denen sich die Staatsanwälte mit den Geschuldigten auf ein Irteil eini-
gen. Has Wericht darf nur noch dar,–er –e(ndenB o– die 9oraussetzun-
gen f,r den Heal erf,llt sind und der Geschuldigte auch wirülich gestän-
dig ist. Solche Trozesse dauern nicht selten ein Raar Minuten lang.

k Peitreichende KomRetenzen im Stra efehlsverfahren. ’–er é0 Tro-
zent der Strapälle werden Rer Stra efehl erledigt. Has heisstB der bnülä-
ger mutiert auch noch zum UichterB denn ein rechtsüräAiger Stra efehl 
hat Irteilscharaüter. OA üommt es zu üeinen ?invernahmen der Ge-
schuldigtenB es wird allein aufgrund der Tolizeiaüten entschieden. Hie 
Staatsanwälte üLnnen –is zu einem hal–en Jahr Freiheitsstrafe verhän-
gen. Has Tendant im MilitärstrafRrozess heisst StrafmandatB doch der 
bngeülagte wird immer einvernommenB und der buditor darf nur Ir-
teile –is hLchstens «0 ;age Freiheitsstrafe aussRrechen.

k Kein 9ieraugenRrinziR in der Intersuchung. Em zivilen Strafverfahren 
ist  die  Staatsanwältin  Intersuchungsrichterin  und bnülägerin  in 
Tersonalunionx und e–enB stellt sie einen Stra efehl ausB der rechts-
üräAig wirdB st,lRt sie sich noch den Uichterhut ,–er. Em Militärstraf-
Rrozess untersucht der Intersuchungsrichter und ,–erreicht anschlies-
send das Hossier der buditorinB die den Fall einstellt oder vor Schranüen 
vertritt oder ein Strafmandat ausstellt.

’–rigens  gi–t  es  im  MilitärstrafRrozess  auch  üeine  ?inzelrichter-
üomRetenz. Kommt ein Fall vor WerichtB so wird er stets von f,nf Uichte-
rinnen und Uichtern entschieden.
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Stefan Maeder üonstatiert: 2Has Strafrecht ist das schärfste Schwert des 
Staates.Ü ?s sollte nicht in erster !inie eözientB sondern mit 9orsichtB Ge-
darf und P,rde eingesetzt werden.

Ind: Hie Fundamentalüritiü an der Militärjustiz üLnne wohl mit vielem –e-
gr,ndet werden. b–er –estimmt nicht mit der busgestaltung ihrer Trozess-
ordnung.

Pegtreten)
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